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Antrag an die Landesversammlung West 2017

Stichwort:

Zweitwohnungssteuer

Antragstext:

Der  DBwV  möge  sich  weiterhin  dafür  einsetzen,  dass  alle  Soldaten,  die  aus  dienstlichen
Gründen eine Zweitwohnung benötigen, von der Zweitwohnungssteuer befreit werden. Durch
Gerichtsurteile  sind  verheiratete  Soldaten  von  der  Zweitwohnungssteuer  befreit.  Eine
Differenzierung  anhand  des  Familienstandes  darf  es  bei  der  Festlegung  der
Zweitwohnungssteuer  nicht  geben.  Die  Ungleichbehandlung  von  verheirateten  und  in
partnerschaftlichen Beziehungen lebenden sowie ledigen Soldaten muss zwingend aufgehoben
werden.

Antragsbegründung:

Keine.

Der  o.a.  Antrag  wurde  in  der  Standortversammlung  der  Standortkameradschaft  Köln  am
17.01.2017 beschlossen.

Andreas Bruckner
Oberstleutnant
Vorsitzender der Standortkameradschaft Köln
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